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Vorbemerkungen zum Nachtrag 11, gültig ab 1. Januar 2019  

Der vorliegende Nachtrag beinhaltet unter anderem Änderungen 
aufgrund der Anpassungen im Zusammenhang mit der Erhöhung 
der AHV/IV-Renten und der Erhöhung der Eintrittsschwelle der be-
ruflichen Vorsorge (siehe Rz 2094 und Anhang II), die Aktualisie-
rung der Rechtsprechung des Bundesgerichts bezüglich einer ver-
fahrensrechtlichen Frage hinsichtlich der Geltendmachung von Bei-
tragsrückständen (siehe Rz 3001/3020) und der Hinweis auf die 
Umrechnung von elektronischen Währungen in Schweizer Franken 
(siehe Rz 2002.1).Schliesslich werden mit diesem Nachtrag Präzi-
sierungen und Aktualisierungen vorgenommen. 

Der Nachtrag ist mit dem Vermerk 1/19 versehen. 
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Abkürzungen 

Gebührenverordnung vom 23. September 1996 
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs (SR 281.35)  

GebV SchKG 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19960496/index.html
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2.5.1 Verkehrsunternehmungen ausländischer Staaten 

2.5.2 Ausländische diplomatische, ständige und Spe-
zial-Missionen, Beobachtungsbüros und konsula-
rische Posten sowie internationale Organisatio-
nen mit Sitzabkommen 

Da die Beiträge in Schweizer Franken zu entrichten sind, 
erfordert die Verwendung von elektronischen Währungen 
auch deren Umrechnung in Schweizer Franken. 

Sind auf nachträglichen Lohnzahlungen nach Rz 2034 
ALV-Beiträge geschuldet, werden diese nach dem Reali-
sierungsprinzip bezogen, d.h. nach den im Realisierungs-
jahr geltenden Beitragssätzen (Rz 2035) und den Höchst-
grenzen des massgebenden Lohnes (beim ALV-Beitrag, 
Art. 3 Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 UVV). Bei Beste-
hen des Arbeitsverhältnisses zum selben Arbeitgeber und 
der Beitragspflicht im Bestimmungs- und Realisierungsjahr 
gilt die ALV-Höchstgrenze entsprechend der Erwerbsdauer 
im Realisierungsjahr. In den übrigen Fällen entsprechend 
der Erwerbsdauer im Bestimmungsjahr. 

Die Arbeitgebenden können die Löhne ihrer Arbeitnehmen-
den im vereinfachten Verfahren abrechnen, sofern 
– der einzelne Lohn 21 330 Franken nicht übersteigt, 
– die gesamte jährliche Lohnsumme des Betriebes 56 880 

Franken nicht übersteigt, 
– die Löhne des gesamten beitragspflichtigen Personals 

im vereinfachten Verfahren abgerechnet werden und 
– sie ihrer Abrechnungs- und Zahlungspflicht in den letzten 

Jahren ordnungsgemäss nachgekommen sind. 

Die vereinfachte Abrechnung ist nicht möglich für: 
a. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften (Art. 2 

Abs. 2 Bst. a BGSA); 
b. im eigenen Betrieb mitarbeitende Ehegatten oder der 

Ehegattinnen und Kinder (Art. 2 Abs. 2 Bst. b BGSA); 
c. Grenzgänger und -Grenzgängerinnen aus Liechtenstein 

die täglich dorthin zurückkehren; 

1/19 

1/19 

2002.1 
1/19 

2035.1 
1/18 

2094 
1/19 

2095 
1/18 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19820159/index.html#a3
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19820361/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020224/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020224/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020224/index.html#a2
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d. Grenzgänger und -Grenzgängerinnen aus Frankreich, 
die täglich dorthin zurückkehren und am Sitz ihrer Arbeit-
gebenden in den Kantonen Bern, Basel-Landschaft, Ba-
sel-Stadt, Jura, Neuenburg, Solothurn, Waadt oder Wal-
lis, arbeiten. 

Die Ausgleichskassen haben die Nachzahlung von Beiträ-
gen zu fordern (Nachforderung), wenn sie davon Kenntnis 
erhalten, dass eine beitragspflichtige Person keine oder zu 
wenig Beiträge entrichtet hat (Art. 39 AHVV).  

Nötigenfalls erlässt die Ausgleichskasse eine formelle Ver-
fügung. Sie wird im Sinne von Art. 49 Abs. 1 ATSG verfü-
gen, wenn sich zeigt, dass der Versicherte mit dem Inhalt 
der Mitteilung nicht einverstanden ist (Art. 51 Abs. 2 
ATSG)1. Soweit Rechte und Pflichten der Arbeitnehmen-
den betroffen sind, ist sie den letzteren grundsätzlich zu er-
öffnen2. Rz 2160 ff. bleiben vorbehalten. 

Die Ausgleichskasse kann, bei der Nachforderung von per-
sönlichen Akontobeiträgen, falls nötig, die Erhebung von 
Verzugszinsen aufschieben. Die Berechnung der Verzugs-
zinsen wird erst bei der definitiven Beitragsfestsetzung auf-
grund der Steuermeldung vorgenommen. Die Beitrags-
pflichtigen sind anlässlich der Nachforderung darauf hinzu-
weisen. Im Übrigen bleiben die üblichen Vorschriften be-
züglich der Berechnung von Verzugszinsen bestehen. 

Gemeinsame Betreibung ist zulässig, 
– wenn die Ausgleichskasse auch als Gläubigerin für die 

kantonalen Sozialversicherungen erscheint und nicht nur 
als Inkassostelle und 

– wenn die Beiträge für die kantonalen Sozialversicherun-
gen ihren Rechtsgrund in einem kantonalen Gesetz ha-
ben. 

 

                                      
1  9. März  2018 9C_646/2017     – 
2 13. Dezember 1978 ZAK  1979 S. 113  – 
 13. März  1987 ZAK  1987 S. 572  BGE  113  V 1 
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a39.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a49
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a51
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002163/index.html#a51
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Betreibungsbegehren können im eSchKG Standard elekt-
ronisch gestellt werden (siehe GebV SchKG). 

Blieb das Mahnverfahren (Rz 2169 ff.) ohne Erfolg, so ist 
das Schuldbetreibungsverfahren durch das Betreibungsbe-
gehren (unterzeichnete entsprechend Art. 67 SchKG oder 
gemäss dem eSchKG Standard) einzuleiten und, wenn die 
Beitragspflichtigen daraufhin ihre Schuld nicht bezahlen, 
gegebenenfalls nach der Beseitigung eines Rechtsvor-
schlages (Rz 6016 ff.), das Fortsetzungs- (Art. 88 SchKG) 
und das Verwertungsbegehren (Art. 116 SchKG) zu stel-
len. 

  

6009.2 
1/19 

6010 
1/19 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a116.html
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2.  Anmeldung zum vereinfachten Abrechnungsverfahren nach 
Art. 2 und 3 BGSA / Musterformular 

Angaben zum Arbeitgeber: 

Name und Vorname bzw. Firma  

Strasse  

PLZ, Ort 
 

Telefon  
 

E-Mail 
 

Art der Tätigkeit des Betriebes 
 

AHV-Abrechnungsnummer 
(falls bekannt) 

 

Seit wann beschäftigen Sie Per-
sonal ? 

 

Rechtsform des Arbeitgebers* 
(AG, GmbH, Einzelfirma, etc.) 

 

*Kapitalgesellschaften und Genossenschaften können nicht im vereinfachten Verfahren 
abrechnen. 

Angaben zum beschäftigten Personal: 

Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin erklärt, dass 

 er/sie keine Arbeitnehmenden beschäftigt, deren Bruttojahreslohn 
21 330 Franken übersteigt, 

 die gesamte jährliche Bruttolohnsumme des Betriebes 56 880 Franken 
nicht übersteigt, 

 es sich bei den Arbeitnehmenden weder um mitarbeitende Ehegatten 
bzw. Ehegattinnen noch um mitarbeitende Kinder handelt.  

Unfallversicherung: 

Bei welchem Versicherer haben Sie Ihre Arbeitnehmenden gegen Unfall versi-
chert? Falls Sie noch keinen Unfallversicherer haben, bei welchem Versicherer 
möchten Sie Ihre Arbeitnehmenden gegen Unfall versichern? 
 

 

Datum   Unterschrift  

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/822_41/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/822_41/a3.html
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